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Regeste

Regeste Art. 13 StGB; Art. 269 BStP. Rechtsmittel bei Begutachtung in Strafsachen. Ob
das Gericht die in einem psychiatrischen Gutachten enthaltenen Ausführungen für
überzeugend hält oder nicht und ob es dementsprechend den Schlussfolgerungen des
Experten hinsichtlich der tatsächlichen Voraussetzungen der Zurechnungsfähigkeit folgen
oder gegebenenfalls eine Oberexpertise anordnen soll, ist eine Frage der Beweiswürdigung.
Kritik daran kann nicht mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde, sondern allenfalls
mit kantonaler Nichtigkeitsbeschwerde oder mit staatsrechtlicher Beschwerde geübt werden
(Bestätigung der Rechtsprechung).

Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer rügt einzig eine Verletzung von Art. 10 ff., insbesondere Art. 13
StGB . Er macht geltend, diese Bestimmung schreibe - bei Zweifeln an der
Zurechnungsfähigkeit BGE 106 IV 97 S. 99 des Beschuldigten - nicht einfach eine
Begutachtung, sondern vielmehr eine ausreichende Begutachtung vor. Die von Dr. med. B.
erstellte Expertise sei indessen alles andere als ausreichend; sie sei einseitig, unsachlich und
unvollständig, also mit derartigen Mängeln behaftet, dass zwingend eine Oberexpertise
eingeholt werden müsse. Mit der Ablehnung des Antrags auf Einholung eines neuen
Gutachtens habe die Vorinstanz den aus Art. 13 StGB fliessenden Anspruch des
Beschwerdeführers auf eine Oberexpertise verletzt und damit gegen Bundesrecht im Sinne
von Art. 269 Abs. 1 BStP verstossen.

E. 2
a) Nach Art. 13 Abs. 1 StGB ordnet die Untersuchungs- oder die urteilende Behörde eine
Untersuchung des Beschuldigten an, wenn sie Zweifel an dessen Zurechnungsfähigkeit hat
oder wenn zum Entscheid über die Anordnung einer sichernden Massnahme Erhebungen
über dessen körperlichen oder geistigen Zustand nötig sind. Im vorliegenden Fall wurde ein
Gutachten eingeholt. Diese Expertise äussert sich sowohl über die Zurechnungsfähigkeit
des Beschuldigten wie auch über die Zweckmässigkeit von Massnahmen ( Art. 13 Abs. 2
StGB ). b) Das Bundesgericht hat in BGE 96 I 71 erkannt, Art. 13 StGB schreibe nicht bloss
eine Begutachtung, sondern eine ausreichende Begutachtung vor; auf Grund von Art. 13
StGB sei daher zu entscheiden, ob im Einzelfall ein Obergutachten einzuholen sei. Die
Frage sei demnach mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde und nicht mit der
subsidiären staatsrechtlichen Beschwerde aufzuwerfen. Darauf stützt sich die vorliegende
Beschwerde. Der Kassationshof hat diese Praxis in BGE 103 Ia 57 E. 1b (bestätigt in BGE
105 IV 163 ) mit Zustimmung der öffentlichrechtlichen Kammer ( Art. 16 OG ) geändert; er
hat entschieden, aus Art. 13 StGB lasse sich kein Anspruch des Beschuldigten auf eine
ausreichende Begutachtung und damit auch kein Anspruch auf eine Oberexpertise bei



Mangelhaftigkeit des ersten Gutachtens ableiten. An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten.
Ob ein Gericht die im Gutachten enthaltenen Ausführungen betreffend Einsichts- und
Bestimmungsfähigkeit des Täters für überzeugend hält oder nicht und ob es
dementsprechend den Schlussfolgerungen des Experten hinsichtlich der tatsächlichen BGE
106 IV 97 S. 100 Voraussetzungen der Zurechnungsfähigkeit folgen oder eine
Oberexpertise anordnen soll, ist eine Frage der Beweiswürdigung. Es verhält sich damit
nicht anders als im Fall, in dem das Gericht den in einem Gutachten enthaltenen
Schlussfolgerungen tatsächlicher Natur nicht oder nur teilweise folgt; nach der
Rechtsprechung ist die Rüge, das Gericht sei von den tatsächlichen Schlussfolgerungen des
Experten zu Unrecht abgewichen, seit jeher (vgl. BGE 96 IV 98 ) mit staatsrechtlicher
Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV (Willkürbeschwerde) zu erheben. Gleiches
muss für den Einwand gelten, der Richter sei den tatsächlichen Schlussfolgerungen des
Gutachters zu Unrecht gefolgt und habe die Einholung einer Oberexpertise zu Unrecht
abgelehnt. In allen diesen Fällen geht es um die Frage der Würdigung eines vorhandenen
Gutachtens, mithin um Beweiswürdigung. Daran ändert nichts, dass die Einholung eines
Gutachtens in Art. 13 StGB unter bestimmten Voraussetzungen bundesrechtlich
vorgeschrieben ist; dies hat auf die Beweismitteleigenschaft des Gutachtens keinen
Einfluss. Liegt somit ein Gutachten vor ( Art. 13 Abs. 1 StGB ), das sich über die
Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten und die Zweckmässigkeit von Massnahmen
äussert ( Art. 13 Abs. 2 StGB ), dann kann Art. 13 StGB gar nicht verletzt sein und steht
daher die Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verletzung dieser Bestimmung nicht offen.

E. 3
Dass die Vorinstanz trotz der von ihr in Übereinstimmung mit dem Experten festgestellten
uneingeschränkten Fähigkeit des Beschwerdeführers, das Unrecht seiner Tat einzusehen
und gemäss dieser Einsicht in das Unrecht der Tat zu handeln, aus irgendwelchen Gründen
dennoch auf verminderte Zurechnungsfähigkeit hätte erkennen müssen, sie mithin von
einem unrichtigen Rechtsbegriff der Zurechnungsfähigkeit ausgegangen sei, wird in der
Nichtigkeitsbeschwerde mit Recht nicht geltend gemacht. Es wird auch nicht behauptet,
dass die ausgefällte Strafe aus irgendwelchen andern Gründen unhaltbar hart sei oder auf
unsachlichen Bemessungskriterien beruhe.

E. 4
Wenn auch in BGE 103 Ia 55 ff. eine klare Abgrenzung der im Zusammenhang mit Fragen
der Begutachtung im Strafverfahren zur Verfügung stehenden Rechtsmittel getroffen
wurde, so ist es angesichts der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichts zu dieser Frage
und vor allem mit Rücksicht auf die auf dem Spiel stehenden Interessen des
Beschwerdeführers BGE 106 IV 97 S. 101 doch verständlich, dass der Verteidiger von B.,
um nichts zu versäumen, neben der staatsrechtlichen Beschwerde auch noch die
vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht hat. Dem ist bei der Bemessung der
Gerichtsgebühr Rechnung zu tragen. Dispositiv
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